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[Ergänzungen sind fettgedruckt; Zu streichender Text in Klammern kursiv gesetzt] 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
der Rat der Stadt Wuppertal möge beschließen:  
 
Zur Neustrukturierung der Bildungsgänge und zum Erhalt der pädagogischen Einheiten an 
den Berufskollegs werden folgende schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen: 
 
1. Das Berufskolleg am Kothen wird als eigenständiges Berufskolleg zum 31.07.2015 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst. 
 
2. Die Bildungsgänge APO-BK Anlage A4, A5, A6, B1, B3, C1, C2, C9, C10 werden in 
Abstimmung mit der Bezirksregierung (bis zum Schuljahr 2019/2020) sukzessive an 
das BK am Haspel (sowie die Dependance Ritterstr.) verlegt. Die Verlagerung erfolgt 
unter Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs im Rahmen des 
Baufortschritts an dem Standort am Haspel. 
 
3. Die Bildungsgänge APO-BK Anlage A4, A5, A6 werden für die Schüler/-innen, die 
zum 01.08.2015 erstmalig einen solchen Bildungsgang besuchen, an das BK Kohlstr. 
verlegt. Die Bildungsgänge der APO-BK Anlage A1 (Frisör/-in, Florist/-in) verbleiben bis 

auf Weiteres am Standort Berufskolleg am Kothen. Im Falle einer endgültigen 

Auflösung des Standorts am Kothen wird über eine Verlegung der beiden 

Bildungsgänge neu entschieden. (Die am Berufskolleg am Kothen bereits eingerichteten 

Bildungsgänge werden an dem Standort spätestens zum 31.08.2016 auslaufend aufgelöst. 
Die Bildungsgänge der APO-BK Anlage A1 (Frisör / Florist) verbleiben bis 2019 am 
Berufskolleg Kothen. Spätestens mit der endgültigen Auflösung wird über eine Verlegung der 
beiden Bildungsgänge neu entschieden.) 
 
4. Das Schulgebäude am Kothen wird bis zu einer voraussichtlichen (zur endgültigen) 

Verlegung aller Bildungsgänge (bis 2019) als Dependance des Berufskollegs am Haspel 
weiter genutzt. 
 



5. Nach Überprüfung der realen Bevölkerungsentwicklung und der Bildungsströme im 

Jahr 2017 wird über die Gebäudenutzung des Standorts Kothen erneut beraten. 

 
 
Begründung: 
Erfolgt mündlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gunhild Böth    Gerd-Peter Zielezinski 
Fraktionsvorsitzende  Fraktionsvorsitzender 
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